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Schutz für Hausrat und Wohngebäude
Versicherung tritt auch bei Einbruchdiebstahl ein 

Mehr als jeder dritte Schaden, bei dem die Hausrat-
versicherung zur Seite steht, geht auf das Konto
von Einbrechern. Jährlich ermittelt die Kriminali-
tätsstatistik rund eine halbe Million Einbrüche. Die
Hälfte von ihnen betrifft Wohn-, Boden- und Keller-
räume. Betroffen sind dabei keineswegs nur teure
Villen und einsam gelegene Häuser. Meistens ist es
die ganz durchschnittliche Wohnung und das typi-
sche Einfamilien- oder Reihenhaus, das die Einbre-
cher und Diebe anlockt. Den ideellen Wert kann
niemand ersetzen. Doch eine Hausratversicherung
lindert zumindest den materiellen Schaden.

Ein Einbruch ist schon schlimm genug, aber noch
schlimmer sind die Spuren der Verwüstung, die
Einbrecher im Haus oft hinterlassen. Rücksichts -
loser Vandalismus, der vieles zerstört hat. Auch bei
Feuer, nach Einbruch die zweitgrößte Gefahr für
das eigene Hab und Gut, und Schäden durch Lei-
tungswasser springt die Hausratversicherung ein. 

So hilft die Hausratversicherung
Die Hausratversicherung zahlt in der Regel den
Neuwert des zerstörten oder geraubten Wert ge -
genstandes. Der Neuwert ist der aktuelle Wieder -
beschaffungspreis. Es gilt der Grundsatz: Der
 betroffene Gegenstand wird in der gleichen Art und
Güte wieder erworben. Das wird natürlich schwie-
rig, wenn es beispielsweise bestimmte  Modelle und
Ausführungen gar nicht mehr gibt. Dann kann
auch ein Nachfolgemodell oder ein vergleichbares
Modell eines anderen Herstellers gekauft werden.
Sollte es sich lohnen, zerstörte  Gegenstände zu re-
parieren, so werden auch die Kosten der Reparatur
von der Versicherung übernommen.
Versichert sind Einbruchdiebstahl und Beraubung
(auch der Versuch davon), Vandalismus nach Ein-
bruch oder Beraubung, Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Implosion, Leitungswasserschäden, Schä-
den durch Sturm und Hagel, Aufprall eines Luft-
fahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung. Zu-
sätzlich kann der Schutz auch auf Elementar-
schäden erweitert werden wie Erdbeben, Erdfall,
Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck und Über-
schwemmung.

Wichtig und gut zu wissen ist auch, dass die Haus-
ratversicherung einspringt, wenn Wohnung oder
Haus wegen des Schadens unbewohnbar gewor-
den sind und die Familie vorübergehend in eine
Pen sion oder ein Hotel ausweichen muss. Selbst 
bei Urlaubsreisen – wenn die Familie wegen des
Schadens ihren Urlaub abbrechen und heimreisen
muss – steht die Hausratversicherung zur Seite. Mit-
versichert sind bei der Hausratversicherung auch
Dinge, an die man erst einmal gar nicht denkt: 
Fahrraddiebstahl oder der Diebstahl von Garten -
möbeln, -geräten oder Kinderwägen beziehungs-
weise der Diebstahl von Hausratsgegenständen
aus Krankenhauszimmern und aus verschlossenen
Kraftfahrzeugen. Versichert sind zudem entstandene
Schäden, wenn Wasser aus Aquarien, Fußboden -
heizungen und Wasserbetten austritt.

Das bietet die Wohngebäudeversicherung
Die Wohngebäudeversicherung ist für jeden verant-
wortungsbewussten Hauseigentümer ein Muss. Die
eigenen vier Wände sind verschiedenen Risiken aus-
gesetzt. Die Wohngebäudeversicherung schützt den
Besitz auf eine besondere Weise. Ersatz gibt es, wenn
das Haus durch folgende Ereignisse zu Schaden
kommt: Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,
Leitungswasser, Rohrbruch und Frost, Sturm, Hagel
und Über spannung. Mithilfe der Versicherung kann
das Haus wieder aufgebaut beziehungsweise repa-
riert werden. Auch weitere Elementarschäden kön-
nen gegen einen Mehrbeitrag mitversichert werden,
um bei Naturkatastrophen wie Hochwasser oder
Erdbeben auf der sicheren Seite zu sein. Ganz typi-
sche  Schäden, für die die Wohngebäudeversiche-
rung immer wieder geradesteht, sind abgedeckte
 Dächer, umgestürzte Bäume, zerstörte Garten zäune,
beschädigte Fenster und Folgen von  Blitzschlag. Hier
zeigt sich im Übrigen, wie sinnvoll Wohngebäude-
und Hausratversicherung Hand in Hand arbeiten
und sich ergänzen.
Während die Hausratversicherung alle mobilen Ein-
richtungsgegenstände schützt, sorgt die Wohnge-
bäudeversicherung für den Schutz von allem, was
fest im Gebäude eingebaut ist. Auch Aufräum-, Ab-
bruch- und Bewegungskosten sowie Mehrkosten,



die entstehen können, wenn es behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen gibt, sind abgesichert.
Zudem deckt die Wohngebäudeversicherung auch
den privaten Mietverlust für eineinhalb Jahre. 
Die Wohngebäudeversicherung beinhaltet auch ei-
ne Feuer-Rohbauversicherung, die bereits während
der Bauzeit vor den Folgen von Naturgewalten
schützt. Mit einer Wohngebäudeversicherung sind
auch Nebengebäude abgesichert, Garagen, Zentral-
heizungsanlagen, sanitäre Installationen, einge-
baute Schränke, fest verlegte Fußbodenbeläge,
Holzdecken, Antennen, Markisen, Überdachungen
und sonstige elektrische Anlagen.
Wer Interesse an einer Wohngebäude- und Hausrat-
versicherung hat, sendet bitte den beigefügten Ant-

wortcoupon per Fax an die angegebene Nummer.
Die Versicherungsvermittlungsgesellschaft der BLZK
GmbH (VVG) prüft auch, ob der Versicherungsschutz
ausreichend ist und erstellt hierzu eine kostenlose
Versicherungsanalyse für alle gewünschten Versiche-
rungen. Darin werden die bestehenden Verträge mit
den aktuellen VVG-Rahmenvereinbarungen speziell
für Mitglieder der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer verglichen. Für telefonische Fragen stehen
die Mitarbeiter des VVG-Partners, der Assekuranz AG,
unter der Telefonnummer 089 72480-402 zur Verfü-
gung. Diese unterstützen auch gerne mit einer fach-
kundigen Beratung.

Dipl.-Volksw. Stephan Grüner
Geschäftsführer VVG
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Fax: 089 72480-272

Versicherungsvermittlungs gesell  schaft 
der Bayerischen Landeszahn ärztekammer
Fallstr. 34
81369 München

Praxisstempel oder Privatanschrift:

❑ Bitte informieren Sie mich unverbindlich über Wohngebäude- und Hausratversicherung der VVG.

❑ Ich habe Interesse an den Versicherungsprodukten der VVG. Bitte informieren Sie mich unver-
bindlich über Ihre Angebotspalette:

Antwortcoupon

❑ Berufshaftpflichtversicherung ❑ Private Kranken(zusatz)versicherung
❑ Praxisausfallversicherung ❑ Pflegezusatzversicherung
❑ Praxisinventarversicherung ❑ Betriebliche Altersversorgung
❑ Elektronikversicherung ❑ Lebensversicherungen
❑ Arzt-Rechtsschutz-Paket ❑ Rentenversicherungen
❑ Berufsunfähigkeitsversicherung ❑ Kinder-/Enkelversorgung
❑ Private Haftpflichtversicherung ❑ Vermögenszuwachskonzepte
❑ Kfz-Versicherung ❑ Praxis- oder Hausfinanzierung
❑ Unfallversicherung ❑ Forderungsmanagement (Factoring)
❑ Liquiditätssicherung

❑ Versicherungsanalyse – unser besonderer Service: Sie faxen uns zu bestehenden Versicherun-
gen Ihre derzeitigen Versicherungsscheine und Policen, wir prüfen die Konditionen und informie-
ren Sie unverbindlich über Einsparmöglichkeiten.

❑ Ich bitte um Zusendung des Versicherungsleitfadens für Praxisgründer, niedergelassene und an-
gestellte Zahnärzte beziehungsweise für zahnärztliches Personal.

❑ Ich bitte um Zusendung allgemeiner Informationen über den Gruppenversicherungsvertrag mit
der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

❑ Ich möchte meine Praxissituation mit einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen Praxis -
beratung verbessern und bitte um Kontaktaufnahme durch die ABZ eG.

❑ Ich möchte mehr über das modulare Zahnarzt-Factoring (Patientenbuchhaltung, Liquiditäts -
sicherung, Patienten-Ratenzahlung und Risikoschutz) erfahren. Bitte senden Sie mir nähere Infor-
mationen.
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